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Festlegung der anzuwendenden Berechnungsmethode:
mathematische Proportion nach Hare/Niemeyer

Der Stadtrat beschließt:

Für das Benennungsverfahren bzw. für die Durchführung einer Verhältniswahl gem. § 42 Abs. 2
der Sächsischen Gemeindeordnung ist zur Bestimmung der Mitglieder des Verwaltungs- und
Finanzausschusses das Verfahren der mathematischen Proportion nach Hare/Niemeyer
anzuwenden. 
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Oberbürgermeister
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Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 22.08.2019 Legende
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Begründung/Sachdarstellung:

Bei der  Berechnung  nach  Hare/Niemeyer ist  so  vorzugehen,  dass  die  Anzahl  der  zu
vergebenden Sitze  mit  der  Anzahl  der  für  den  jeweiligen  Wahlvorschlag  abgegebenen
Stimmen malzunehmen  und  das  Produkt  durch  die  Gesamtzahl  der  abgegebenen
Stimmen zu teilen ist.

Dabei erhält jeder Wahlvorschlag zunächst so viele Sitze, wie sich für ihn aus dem
Rechenvorgang eine ganze Zahl ergibt. Sind danach noch Sitze zu vergeben, sind sie in der
Reihenfolge der höchsten sich aus dem Rechenvorgang ergebenden Zahlenbruchteile auf die
Wahlvorschläge zu verteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das vom
Oberbürgermeister zu ziehende Los.  

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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